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14. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen 
- Aufwandsentschädigung für Ausbilder im Rahmen der modularen Truppmann-Ausbildung 

 

 
Sachverhalt: 
 
Die modulare Truppmann-Ausbildung findet ab 2025 nicht mehr an der FTZ in Scharnebeck, sondern 
auf Samtgemeindeebene statt. Hierfür soll den Ausbildern (Feuerwehrkameraden der Samtgemeinde 
Gellersen) eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 10,00 €/Stunde gezahlt werden. Dieser Betrag orien-
tiert sich an den Entschädigungszahlungen, die vom Landkreis an die Ausbilder in der Kreisausbil-
dung gezahlt werden.  
 
Die Truppmann-Ausbildung umfasst ca. 30 Stunden, die in Abendunterrichten und an zwei Samsta-
gen durchgeführt werden. Dadurch ergeben sich inkl. Verpflegungsaufwendungen ca. 1.400,00 € 
Mehraufwendungen im Haushaltsjahr. 
 
Im Haushalt 2025 sind für die Truppmann-Ausbildung insgesamt 5.000,00 € vorgesehen. Die Übrigen 
Gelder werden für Unterrichtsmaterial benötigt.  
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die 14. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen wird mit der zu-
sätzlichen Aufwandsentschädigung für die Ausbilder im Rahmen der modularen Truppmann-
Ausbildung beschlossen. 
 
 
 
Anlage(n): 

 14. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen (Entwurf) 
 
 


